
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2012/2/2 2011/04/0017
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.2012

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

§ 68 Abs. 1 AVG kommt nur bei identen Prozessgegenständen in Betracht. Bei antragsbedürftigen

Verwaltungsverfahren schließt die Zurückziehung eines Antrags und die Stellung eines neuen Antrags die Identität der

Verfahren über die beiden Anträge aus (Hinweis E vom 24. März 2004, 2001/04/0218, mwN).Paragraph 68, Absatz eins,

AVG kommt nur bei identen Prozessgegenständen in Betracht. Bei antragsbedürftigen Verwaltungsverfahren schließt

die Zurückziehung eines Antrags und die Stellung eines neuen Antrags die Identität der Verfahren über die beiden

Anträge aus (Hinweis E vom 24. März 2004, 2001/04/0218, mwN).
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